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TOP 41:

Verordnung über die Ausgestaltung der Gesellschafterliste 
(Gesellschafterlistenverordnung - GesLV) 

Drucksache: 105/18

I. Zum Inhalt der Verordnung

Die Verordnung regelt Einzelheiten zur Ausgestaltung einer Gesellschafterliste 

nach § 40 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

(GmbHG). Zur schnelleren und effektiven Identifikation der Gesellschafter und 

der Zuordnung der Geschäftsanteile sollen die GmbH-Gesellschafterlisten in 

inhaltlicher und struktureller Hinsicht stärker vereinheitlicht werden. Nach § 18 

des Geldwäschegesetzes (GWG) ist die Errichtung eines Transparenzregisters 

vorgesehen, durch das unter anderem Daten zu wirtschaftlichen Berechtigten, 

die bereits in anderen öffentlichen Registern vorhanden sind, zugänglich ge-

macht werden. Obwohl sich bereits teilweise eine gefestigte (Register-)Praxis 

etabliert hat, sind zahlreiche Fragen, beispielsweise um die Zuordnung der lau-

fenden Nummern zu den einzelnen Gesellschaftsanteilen streitig. Die Verord-

nung soll auf eine Harmonisierung der Listen hinwirken. 

Um diese Daten, soweit sie eine GmbH betreffen, für den Nutzer noch besser 

aufzubereiten und damit die Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten zu 

erleichtern, hat der Gesetzgeber die inhaltlichen Vorgaben für die Erstellung 

von GmbH-Gesellschafterlisten erweitert. Zugleich hat er in § 40 Absatz 4 

GmbHG das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Bundesrates eine Verordnung über die nähere Ausge-

staltung der Gesellschafterliste zu erlassen.



Erläuterung, 968. BR, 08.06.18 - 41 (a) -

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Arti-

kel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.


